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Regeste

Haftentlassung

Erwägungen

E. 1
BStP i.V.m. Art. 30 SGG). Nach Anklageerhebung durch die Bundesanwaltschaft liegt die
Zuständigkeit zum Entscheid über ein Haftentlassungsgesuch bei der Strafkammer des
Bundesstrafgerichts bzw. bei deren Präsidenten (Art. 45 Ziff. 3 BStP i.V.m. Art. 30 SGG;
BGE 1B_95/2008 vom 14. Mai 2008 E. 1.2).

E. 2
Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 44 BStP voraus, dass gegen den Beschul- digten ein
dringender Tatverdacht wegen eines Verbrechens oder Vergehens be- steht und zusätzlich,
dass einer der besonderen Haftgründe der Kollusions- oder Fluchtgefahr gegeben ist.
Sodann hat die Untersuchungshaft im öffentlichen Inte- resse zu liegen und dem
Verhältnismässigkeitsprinzip zu genügen (BGE 1B_95/2008 vom 14. Mai 2008 E. 2).

E. 3
Der Angeklagte macht im Haftentlassungsgesuch geltend, er sei unschuldig. Ob dies
zutreffend sei oder ob nach wie vor ein genügender Tatverdacht vorliege, wie es die
Anklageschrift behauptet, kann im Lichte der nachfolgenden Erwägungen offen bleiben.

E. 4.1
Die Bundesanwaltschaft macht in ihrer Stellungnahme Kollusionsgefahr geltend, nämlich
in Bezug auf D., B. und C. (pag. 39.880.17).

E. 4.2
Der Angeklagte bestreitet mit Replik die Kollusionsgefahr (pag. 39.880.22 f.). D. sei bereits
im Sinne einer Konfrontationseinvernahme befragt worden. In Bezug auf B. und C. hätten
die Untersuchungsbehörden unzulässigerweise die bean- tragte Konfrontationseinvernahme
unterlassen, was im Rahmen des Entscheides über die Kollusionsgefahr nicht zu seinem
Nachteil ausgelegt werden dürfe.

E. 4.3
Kollusion bedeutet, dass sich der Beschuldigte mit Zeugen, Auskunftspersonen,
Sachverständigen oder Mitbeschuldigten ins Einvernehmen setzt oder sie zu
wahrheitswidrigen Aussagen veranlasst (Urteil des Bundesgerichts 1P.647/2002 vom 4.
März 2003 E. 3.1). Die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte kolludieren
könnte, genügt jedoch nicht, um eine Verweigerung des vorzeitigen Strafantritts zu
rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen (Urteil



des Bundesgerichts 1P.647/2002 vom 4. März 2003 E. 3.1; BGE 117 Ia 257 E. 4b und 4c).
Nach Abschluss der Strafuntersuchung und
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stehen der Kollusionsgefahr zu stellen. Diese ist namentlich hinsichtlich dem Ge- genstand
der Anklage und nach Massgabe der Beweismittel zu prüfen, deren Ab- nahme vor der
urteilenden Behörde vorgesehen ist und deren Beeinflussung es vor dem Prozess zu
vermeiden gilt (Urteil des Bundesgerichts 1B_95/2008 vom 14. Mai 2008 E. 3; BGE 132 I
21 E. 3.2.2). Nach den Verfahrensgarantien von Art.

E. 4.4
Soweit die Bundesanwaltschaft eine Kollusionsgefahr in Bezug auf D. geltend ge- macht
wird, ist festzustellen, dass dieser durch die Justizpolizei Frankreich am 13. Juni 2005 (pag.
18.1.56 ff.), am 14. Juni 2005 (pag. 18.1.100 ff.) und am 15. Juni 2005 (pag. 18.1.116 ff.)
sowie durch den Untersuchungsrichter am Berufungsge- richt Paris am 23. Mai 2006 (pag.
18.1.668 ff.) einvernommen wurde. Letzt ge- nannte Befragung erfolgte aufgrund eines
Rechtshilfegesuches vom 3. März 2006 (pag. 18.1.306 ff.). Die Möglichkeit der
Anwesenheit des Verteidigers des Ange- klagten bei der Einvernahme erfolgte unter
Berücksichtigung der französischen Prozessordnung (pag. 18.1.311). Die Möglichkeit
Ergänzungsfragen zu stellen wurde eingeräumt (pag. 18.1.687). Aufgrund des Umstandes,
dass aus heutiger Sicht eine erneute Befragung der erwähnten Person – was von keiner
Partei be- antragt worden ist – nicht verlangt wurde und derzeit nicht erforderlich ist, ist
beim gegenwärtigen Verfahrensstand eine Kollusionsgefahr in Bezug auf die erwähnte
Person zu verneinen.

E. 4.5
C. wurde durch das Büro für nationale Drogenkontrolle der Dominikanischen Re- publik
am 5. August 2004 einvernommen (pag. 18.2.421 ff.). Mit Schreiben vom 16. Juni 2008
beantragte der Angeklagte erneut die Konfrontationseinvernahme mit C. (pag. 39.520.003).
Die Aufforderung des Kammerpräsidenten vom 19. Au- gust 2008 sowie 4. September
2008 zum Einreichen von Zusatzfragen blieb un- beantwortet. Infolgedessen liegt ein
qualifiziertes Schweigen des Angeklagten vor, welches entsprechend der Androhung im
Schreiben vom 4. September 2008 als Verzicht zu werten ist. Eine Kollusionsgefahr in
Bezug auf C. ist somit zu vernei- nen.

E. 4.6
B. wurde letztmals am 31. Mai 2007 rechtshilfeweise in den Vereinigten Staaten befragt.
Am 15. März 2007 fragte der eidgenössische Untersuchungsrichter den Angeklagten an, ob
er an der Einvernahme von B. teilnehmen wolle (pag. 16.01.16), was dieser bejahte (pag.
16.01.18). Am 19. April 2007 informierte der Untersuchungsrichter die amerikanischen
Behörden über das Begehen um Teilnahme und die Verfügbarkeit des Verteidigers (pag.
18.5.182). Am 8. Mai 2007
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Staaten von Amerika hinsichtlich dem Erhalt von Informationen über die Einver- nahme
(pag. 18.5.247). Am 10. Mai 2007 teilten die amerikanischen Behörden mit, dass die
Einreise bzw. die Teilnahme des Angeklagten an der Einvernahme höchstwahrscheinlich
die Eröffnung eines Verfahrens gegen ihn zur Folge haben dürfte. Am 31. Mai 2007 teilten
die zuständigen Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika dem



Untersuchungsrichteramt mit, dass die Einvernahme von B. er- folgt sei (pag. 18.5.246).
Diese erfolgte ohne Vorinformation und der damit verbun- denen Teilnahmemöglichkeiten
seitens der Verteidigung des Angeklagten. Mit Ent- scheid vom 23. November 2007 hielt
die I. Beschwerdekammer des Bundesstraf- gerichts unter anderem fest, der Verteidigung
sei ein Recht auf Zusatzfragen ein- zuräumen (TPF BB.2007.58 vom 23. November 2007
[pag. 39.510.8]). In Anleh- nung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung (vgl. BGE 118
IA 462 E. 5) befand die I. Beschwerdekammer, dass eine persönliche Konfrontation mit
dem Belas- tungszeugen zumindest erschwert sei, wenn dieser sich im Ausland im
Strafvoll- zug befindet und auf dem Rechtshilfeweg einvernommen werden muss. Im Falle
von so genannten „kommissarischen Einvernahmen“ von Zeugen im Ausland müsse daher
dem Angeklagten grundsätzlich das Einvernahmeprotokoll vorgelegt werden, und es müsse
ihm auf entsprechenden Antrag hin Gelegenheit gegeben werden, nachträglich schriftlich
Ergänzungsfragen an den Belastungszeugen zu stellen. Am 26. November 2007 wurde der
Verteidiger durch das Untersuchungs- richteramt ersucht, allfällige Zusatzfragen zu stellen
(pag. 16.1.32). Dieser wieder- holte seine Teilnahmeabsicht, stellte indessen keine
Ergänzungsfragen (pag. 16.1.33). Im Verfahren vor dem Bundesstrafgericht beantragte der
Verteidiger des Angeklagten mit Schreiben vom 16. Juni 2008 erneut die Konfrontation des
Ange- klagten mit B.. Die Aufforderung des Präsidenten der Strafkammer vom 19. August
2008 sowie 4. September 2008 zum Einreichen von Zusatzfragen blieb indessen innert Frist
unbeantwortet. Das qualifizierte Schweigen des Angeklagten ist andro- hungsgemäss als
Verzicht zu werten. Eine erneute Befragung von B. ist derzeit nicht vorgesehen. Eine
Kollusionsgefahr in Bezug auf B. ist somit beim gegenwär- tigen Verfahrensstand nicht
gegeben.

5.

5.1 Fluchtgefahr besteht, wenn es aufgrund der persönlichen Situation des Beschul- digten
und der Gesamtheit der Umstände wahrscheinlich ist, dass er sich der Straf- verfolgung
oder dem Strafvollzug entzieht, falls er in Freiheit gelassen wird (Urteil des Bundesgerichts
1P.430/2005 vom 29. Juli 2005 E. 5.1 m.w.H., namentlich BGE 117 Ia 69, 70 E. 4a; TPF
BH.2006.19 vom 10. August 2006 E. 4). Die Schwere der zu erwartenden Freiheitsstrafe ist
ein sehr wichtiges Indiz für die Fluchtgefahr, genügt aber für sich allein nicht. Bei
ausländischen Staatsangehörigen kommt dem Kriterium des fehlenden Wohnsitzes sowie
des Fehlens eines intakten familiären
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stände, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Beschuldigter werde sich ins Ausland
absetzen und sich so dem Strafverfahren oder einem allfälligen Vollzug entziehen (TPF
BH.2007.11 vom 11. Oktober 2007 E. 4.1; TPF BK_H 104/04 vom 16. August 2004 E.
4.1).

5.2 Die Bundesanwaltschaft bringt vor, der Angeklagte habe im Falle einer Verurtei- lung
mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe zu rechnen. Der Angeklagte sei Staats- bürger der
Dominikanischen Republik und habe dort Verwandte. Die familiäre, so- ziale und
berufliche Herkunft des Angeklagten sei in der Schweiz nicht ausgeprägt. Ein wesentlicher
Teil seiner Familie lebe in der Dominikanischen Republik. Auf- grund der mangelnden
Verwurzelung des Angeklagten in der Schweiz liege eine Fluchtgefahr nahe.

5.3 Entgegen den Vorbringen der Bundesanwaltschaft kann durchaus festgestellt wer- den,
dass sich das soziale Umfeld des Angeklagten in der Schweiz befindet, da hier seine



Ehefrau mit dem Kind wohnt. Laut den Vorbringen des Verteidigers habe der Angeklagte
im Falle einer Freilassung eine Arbeitsstelle in Aussicht. Aufgrund dieser Umstände ist
davon auszugehen, dass der Lebensmittelpunkt des Ange- klagten in der Schweiz ist.
Entgegen den Vorbringen der Bundesanwaltschaft kann die Fluchtgefahr nicht lediglich
damit begründet werden, dass der Angeklagte in der Dominikanischen Republik Verwandte
hat. Konkrete Anzeichen, welche auf eine konkrete Fluchgefahr hindeuten, sind beim
gegenwärtigen Verfahrensstand nicht ersichtlich. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der
Angeklagte rund 2 ½ Jahre in Untersuchungshaft sitzt. Der angeklagte Tatbestand der
mehrfachen qua- lifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff.
2 BetmG) hat einen Strafrahmen von 1 bis 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9
BetmG i.V.m. Art. 40 StGB). Im Falle einer Verurteilung im Umfang der Anklageschrift
hat der Angeklagte mit einer Freiheitsstrafe von 3 bis 5 Jahren zu rechnen, wobei er bei
guter Führung nach Verbüssung von zwei Dritteln der Frei- heitsstrafe bedingt entlassen
werden könnte (Art. 86 Abs. 1 StGB). Der Bericht des Gefängnisses Z. vom Juli 2008
bestätigt eine gute Führung (pag. 39.880.13). Der Angeklagte hat somit selbst im Falle einer
Verurteilung im Umfang der Anklage- schrift bereits einen grossen Teil der Strafe verbüsst,
was gegen eine konkrete Fluchtgefahr spricht. In Anbetracht der gesamten Umstände ist die
Fluchtgefahr zu verneinen.

E. 6
Aufgrund dieses Verfahrensausgangs erübrigen sich Ausführungen zur Verhält-
nismässigkeit. Das Gesuch um Haftentlassung ist somit gutzuheissen.
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E. 7
Es werden keine Kosten erhoben.

E. 8
Der vorliegende Entscheid unterliegt unter den allgemeinen Voraussetzungen von Art. 92
ff. BGG der Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht gemäss Art. 78 ff. BGG
(BGE 1B_95/2008 vom 14. Mai 2008 E. 1). Die Beschwerde hat in der Regel keine
aufschiebende Wirkung (Art. 103 Abs. 1 BGG). Die Voraussetzungen für die
ausnahmsweise aufschiebende Wirkung nach Art. 103 Abs. 2 BGG sind nicht gegeben, weil
sich diese auf das Haupturteil beziehen. Aus diesem Grund ist der Entscheid sofort
vollstreckbar (Art. 239 Abs. 1 Ziff. 2 BStP).

- 8 - Der Präsident erkennt:
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